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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Heute hat der Nationalrat beschlossen, was wir in unseren Rundschreiben vom 
16. Jänner und 15. Februar 2018 angekündigt haben: 
 

 SchulleiterInnen, die das Inkrafttreten der NOST schon einmal verschoben 
haben, können das Inkrafttreten der NOST nochmals bis zum 1. September 
2021 verschieben. 
 Schulen, deren SchulleiterInnen von der bisherigen Möglichkeit der Ver-
schiebung keinen Gebrauch gemacht haben, die also bereits mit einem 
Jahrgang in der NOST sind, können für alle folgenden Klassen aus ihr 
aussteigen. 

 

Für eine weitere Verschiebung ist eine entsprechende Verordnung durch die 
Schulleitung nach Befassung des SGA an den Schulen, an denen die NOST 

• um ein Jahr verschoben wurde, bis spätestens 20. Juni 2018 
• um zwei Jahre verschoben wurde, bis spätestens 1. Dezember 2018 

erforderlich. 
 
An Schulen, die die NOST nicht verschoben haben und aus ihr aussteigen wollen, 
muss ein entsprechender SGA-Beschluss bis 20. Juni 2018 erfolgen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Mag. Gerhard Riegler 
Vorsitzender der ÖPU 

 
 


